Drucken ||Formular zuriicksetzen

Antrag an die Stadt Viechtach auf Gewahrung
eines Zuschusses zur freiwilligen Umstellung
von Grundstucksentwasserungsanlagen und
Grundsticksanschliissen vom Mischsystem
in ein Trennsystem

1. Antragsteller (Grundstiickseigentiimer bzw. zur Nutzung des Grundstiicks dinglich Berechtigter)
ggf. Name der Firma ggf. Registergericht und -nummer

Familienname und Vorname des Antragstellers bzw. des gesetzlichen Vertreters der Firma Identifikationsnr., Wirtschafts-Identifikationsnr. oder Steuernr.

Anschrift (StraRe, Hausnummer, PLZ, Ort)

telefonische Erreichbarkeit (tagsiiber) E-Mail-Adresse

IBAN BIC Name des Kreditinstituts

2. Ort und Beschreibung der MaBnahme
Ort (StraRe, Hausnummer, ggf. Flurnummer und Gemarkung), Beschreibung der MalRnahme
— dem Antrag sind ggf. die vom Bauamt geforderten Unterlagen gem. § 10 EWS beizufligen —

3. Gesamtkosten Hinweis: Wenn der Antragsteller fur dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug berechtigt ist,
i} sind hier die Kosten ohne Umsatzsteuer anzugeben.

€ | <« voraussichtliche Gesamtkosten

< Von den der Finanzierung zugrunde gelegten Kosten (Nr. 5) sind voraussichtlich zu-
€ | wendungsfihig (das Bauamt priift, ob die MaBnahme technisch und wirtschaftlich sinnvoll
ist und stellt die zuwendungsfahigen Kosten fest)

4. Zu den zuwendungsfahigen Kosten werden folgende Zuwendungen beantragt
Zuschuss nach der Richtlinie der Stadt Viechtach fur die Gewahrung von Zuschissen
bei der freiwilligen Umstellung von Grundstiicksentwasserungsanlagen und Grund-

stlicksanschlissen vom Mischsystem in ein Trennsystem €

Die Hohe des Zuschusses betragt 100 % der zuwendungsfahigen Kosten je Grund-
stiick, maximal jedoch 2.000,00 Euro.

5. Finanzierung

Zuschuss der Stadt Viechtach laut Nr. 4 O , OO €
Eigenmittel O’OO €
Gesamtkosten O . OO €
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6. Erklarung

>

Der Antragsteller erklart, dass

ihm die Regelungen der Richtlinie der Stadt Viechtach fir die Gewahrung von Zuschiissen bei der freiwilligen Umstellung
von Grundstiicksentwasserungsanlagen und Grundstiicksanschlissen vom Mischsystem in ein Trennsystem bekannt sind
und diese als verbindlich anerkannt werden.

mit der MaBnahme noch nicht begonnen worden ist und dass die MaBnahme auch nicht vor Bekanntgabe des
Zuwendungsbescheides der Stadt Viechtach oder vor der etwaigen schriftlichen Zustimmung der Stadt Viechtach
zum vorzeitigen MaBnahmenbeginn in Angriff genommen wird (Als MaRnahmenbeginn ist grundséatzlich der Abschluss eines
der Ausfiihrung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags zu werten. Bei Baumanahmen gelten Planung, Baugrunduntersu-
chungen, Grunderwerb und Herrichten des Grundstticks (z.B. Gebaudeabbruch, Planieren), die vor dem Beginn der Hauptmafnahme aus-
geflihrt werden missen, nicht als Beginn der MalRnahme).

er fiir diese MaBRnahme zum Vorsteuerabzug D berechtigt D nicht berechtigt ist.

alle Angaben den Tatsachen entsprechen. Sollte es Hinweise auf Unrichtigkeiten der gemachten Angaben geben, kann
dies zur Nichtauszahlung oder spateren Riickférderung des Zuschusses durch die Stadt Viechtach fiihren.

ihm bekannt ist, dass ohne vollstandig ausgefiillten Antrag mit sdmtlichen Unterlagen nicht (iber den Antrag entschieden
werden kann.

ihm bekannt ist, dass kein Rechtsanspruch auf den Zuschuss besteht. Bei dem Zuschuss handelt es sich um eine freiwillige
Leistung der Stadt Viechtach; die Finanzierung erfolgt aus allgemeinen Steuermitteln. Der Zuschuss gehort nicht zum
gebiihrenfahigen Aufwand im Sinne des Art. 8 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Uber die Gewéhrung des
Zuschusses entscheidet nach der Geschéaftsordnung fiir den Stadtrat der Stadt Viechtach bei Betragen bis 5.000 € der
erste Blrgermeister, tGber 5.000 € der Stadtrat.

Ihm bekannt ist, dass der Zuschuss ausbezahlt wird, sobald die zuwendungsfahige MalRnahme durchgefiihrt wurde, der
Verwendungsnachweis mit Rechnungsbelegen vorgelegt, durch die Stadt Viechtach geprift wurde und die Haushaltsmittel
zur Verfliigung stehen.

ihm bekannt ist, dass die Stadt Viechtach im Rahmen der Gewéhrung des Zuschusses im Zuwendungsbescheid
eine Bindungsfrist festsetzen kann, wonach die geforderte MaBnahme fiir den festgesetzten Zeitraum (Bindungs-
frist) zur Verfiigung stehen muss und dass die Stadt Viechtach den Zuschuss (ggf. anteilig) zuriickfordern kann,
falls die geférderte MaBnahme wahrend der Bindungsfrist nicht oder nicht mehr zweckentsprechend verwendet
wird.

der Zuschuss auf das in diesem Antragsformular genannte Konto tiberwiesen werden soll.

er die Hinweise unter www.viechtach.de/datenschutz zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zur Kenntnis
genommen hat.

Ort, Datum Unterschrift

Az. 6321, Dok-Nr. 082604 Seite 2 von 2



	Zuwendungsantrag
	Richtlinie der Stadt Viechtach für die Gewährung von Zuschüssen bei der freiwilligen Umstellung von Grundstücksentwässerungsanlagen und Grundstücksanschlüssen vom Mischsystem in ein Trennsystem
	Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Stadt Viechtach (Entwässerungssatzung - EWS)
	Verwendungsnachweis


Dr‘ucken Formular zurlicksetzen

Verwendungsnachweis zur Vorlage bei der Stadt Viechtach nach der
Richtlinie der Stadt Viechtach fiur die Gewahrung von Zuschiissen bei der
freiwilligen Umstellung von  Grundstiicksentwasserungsanlagen und
Grundstiicksanschliissen vom Mischsystem in ein Trennsystem

1. Zuschussempfanger

ggf. Name der Firma ggf. Registergericht und -nummer

Familienname und Vorname des Antragstellers bzw. des gesetzlichen Vertreters der Firma Identifikationsnr., Wirtschafts-|dentifikationsnr. oder Steuernr.

Anschrift (StraRe, Hausnummer, PLZ, Ort)

telefonische Erreichbarkeit (tagstiber) E-Mail-Adresse

IBAN BIC Name des Kreditinstituts

2. Ort und Beschreibung der MaBnahme

Bezeichnung wie im Antrag an die Stadt Viechtach auf Gewahrung eines Zuschusses:

Sachlicher Bericht (kurze Beschreibung der durchgefiihrten Maf3nahme; ggf. Beiblatt verwenden)

MafRnahme abgeschlossen seit (Monat/Jahr)

3. bewilligter Zuschuss der Stadt Viechtach

Zuschuss geméal Zuwendungsbescheid vom €

4. Bestatigung Vorsteuerabzug

Berechtigung zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes (UStG)

I:l liegt nicht vor. D liegt vor. In diesem Fall kénnen nur Netto-Betrage ohne Mehrwertsteuer angerechnet werden.

— . . 0,
I:l teilweise vorsteuerabzugsberechtigt mit Yo
In diesem Fall sind die Rechnungen/Aufwendungen, entsprechend der Aufteilung, einzureichen.

4. Ausgaben (Kostenaufstellung) ggt. Beiblatt verwenden

Lfd. | Ausfuhrende Firma Gewerk Rechnung vom Rechnungsbetrag/
Nr. Uberweisungsbetrag

OENONEOENONNONEONNO)
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Gesamtkosten 0 ’ 00

7. Hinweise

Die Regelungen der Richtlinie der Stadt Viechtach fiir die Gewahrung von Zuschiissen bei der freiwilligen Umstellung von
Grundstlcksentwasserungsanlagen und Grundstiicksanschlissen vom Mischsystem in ein Trennsystem und der
Zuwendungsbescheid sind dem Antragsteller bekannt und werden als verbindlich anerkannt.

Zuschusse werden anteilig gekurzt, wenn die tatséchlich entstanden forderfahigen Kosten geringer sind als die bei der Bewilli-
gung des Zuschusses zu Grunde gelegten forderfahigen Kosten.

Dem Antragsteller ist bewusst, dass die Auszahlung des Zuschusses unter dem Vorbehalt der ausreichenden
Bereitstellung entsprechender Mittel durch die Stadt Viechtach steht. Uber die Gewédhrung des Zuschusses entscheidet
nach der Geschaftsordnung fir den Stadtrat der Stadt Viechtach bei Betrdgen bis 5.000 € der erste Birgermeister, lber
5.000 € der Stadtrat.

8. Erkléarung

Die Richtigkeit und Vollstandigkeit der vorstehenden Angaben und der dem Verwendungsnachweis beiliegenden Anlagen
wird hiermit bestéatigt. Kopien der Rechnungen und Zahlungsnachweise (z.B. Kontoauszug) sind beigefiigt.

Ort, Datum Unterschrift

10. Prifung des Verwendungsnachweises durch die Stadt Viechtach

|:| Der Verwendungsnachweis wurde gepruft.

Es ergaben sich |:| keine Beanstandungen |:| die im beigefugten Prifbericht ersichtlichen Beanstandungen.
|:| Es wurde festgestellt, dass, die MaRRnahme entsprechend dem Zuwendungsbescheid und der Richtlinie der

Stadt Viechtach flr die Gewahrung von Zuschiissen bei der freiwiligen Umstellung von Grundstiicksent-
wasserungsanlagen und Grundstiicksanschlissen vom Mischsystem in ein Trennsystem ausgefiihrt worden ist.

|:| Mangel und Anderungen gegeniiber den Bauunterlagen und Kostenabweichungen wurden festgestellt und
wurden baufachlich bewertet (siehe beigefugter Prifbericht).

Nach Priifung des Verwendungsnachweises errechnet sich folgende Zuschusssumme:

Gesamtkosten laut Verwendungsnachweis

Zuwendungsfahige Ausgaben

Max. zuwendungsféhige Ausgaben gemaR Richtlinie vom 21.09.2020

Zuschusssumme

Es stehen folgende Haushaltsmittel zur Verfugung (HHSt. 1140.001.9880):

Die Entscheidung tber die Gewahrung des Zuschusses obliegt dem |:| ersten Burgermeister |:| dem Stadtrat.

Aufgrund des Ergebnisses dieser Priifung ist Folgendes veranlasst:

Stadt Viechtach
o Bauamt
|:| Auszahlung des Zuschussbetrages in Hohe von €. Viechtach,
|:| Auszahlungsanordnung wurde am erstellt.
Unterschrift
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